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 Veröffentlicht am 09.05.1995

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §2 Abs5 Z2;

Rechtssatz

In keiner Weise relevant für die Frage der Liebhaberei ist, ob sich der Abgabep ichtige, etwa durch Einreichung von

Umsatzsteuererklärungen, als Unternehmer geriert hat.
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